
Berlin am  Zoo fuh r und dort m it einem ihm  völlig un
bekannten H errn  sprach. D ieser U nbekannte h a t ihm, 
nachdem  er äußerte, daß er etw as Geld verdienen 
wolle, den Vorschlag gem acht, im  dem okratischen 
Sektor von Berlin Kaffee fü r  W est-Berliner zu kaufen. 
Von dort aus fuhr der A ngeklagte m it dem Unbe
kannten  in den dem okratischen Sektor bis N ordbahnhof 
und ging m it diesem zum  Kaffeelager in  der Schlegel
straße. Vor den U ntersuchungsorganen gab der Ange
k lag te  an, daß der U nbekannte fü r ihn 250,— DM der 
DN in Westgeld umgetauscht hat, und er den Kaffee in 
Westgeld bezahlen konnte. Diese A rt des Kaffee
erw erbes fü h rte  der A ngeklagte acht- bis zehnmal 
durch und verbrachte diesen g u t versteck t am  Körper 
nach der D eutschen D em okratischen Republik. In  seiner 
Vernehm ung vor der DVP gab der A ngeklagte zu, 
20,— DM pro kg  an diesem Kaffee verdient zu haben. 
Auch der angebliche U nbekannte habe 4,—  DM d. DN 
fü r seine U nterstü tzung  zu diesen Geschäften erhalten.

Der A ngeklagte als frü h ere r G eschäftsm ann gehörte 
von 1938 bis 1945 der NSDAP an, und le iste t heute 
keinerlei gesellschaftliche T ätigkeit. E r  lebt heute zu
rückgezogen, weil ihm  als A ngehöriger der N azi-Partei 
die G eschäftsführung u n te rsag t wurde, w as ursächlich 
fü r  sein rückständiges Bew ußtsein ist. E r  w ar nicht 
gewillt, nach dem Zusam m enbruch des H itler-Faschis
mus die Lehren aus der V ergangenheit zu ziehen, son
dern g laubte m it kap italistischer M anier auf Kosten 
unserer W erktätigen Schw arzgeschäfte betreiben zu 
können. Viele irregeführte  Menschen haben nach 1945 
den W eg zur B ereitschaft bei der Teilnahm e am  demo
kratischen  A ufbau gefunden und ihre K ra ft in den 
D ienst der In teressen  unseres A rbeiter-und-Bauern- 
S taates gestellt. Sie tre ten  dafü r ein, unser Volk vor 
neuem Unheil zu schützen und achten deshalb au f die 
E inhaltung der von unserem  A rbeiter-und-B auernstaat 
erlassenen Gesetze und Verordnungen. Am Schluß der 
H auptverhandlung gab der A ngeklagte auch zu, daß der 
sogenannte M ittelsm ann das von ihm erhaltene Geld 
der DN um getauscht haben könne, um auf diese Weise 
den Kaffee zu erlangen. D am it h a t der A ngeklagte en t
gegen der A nordnung über die Ein- und A usfuhr von 
Zahlungsm itteln gem. § 1 Ziff. A gehandelt, und sich 
gern. § 12 dieser A nordnung in V erbindung m it § 9 
Abs. 1 WStVO stra fb a r  gem acht. Sinn und Zweck der 
Verordnung über die Ein- und A usfuhr von Zahlungs
m itteln  is t es, diese Gelder unserer W irtschaft dem 
ordnungsgem äßen W irtschaftsablauf zur V erfügung zu 
stellen und nicht W est-Berliner V erbrecher- und Spio
nagezentralen  auszuhändigen. Ind irek t h a t der Ange
k lag te  durch den U m tausch von M ark der DN in W est
geld Verbrechen gegen die DDR un terstü tz t, und eine 
besonders hohe G esellschaftsgefährlichkeit hervor
gerufen.
Die S trafkam m er ließ sich bei der S trafzum essung von 
dem hartnäck ig  leugnenden V erhalten des A ngeklagten 
leiten und betrach te t diese U m stände als strafverschär
fend. Offensichtlich h a t der A ngeklagte durch den U m 
tausch von Geld der DN in W estgeld unserer W irtschaft 
einen Schaden von 2500,— DM zugefügt, so daß dem 
A ngeklagten das Verwerfliche seiner H andlung durch 
eine h a rte  S tra fe  zum  Bew ußtsein gebracht werden 
m uß. Sinn und Zweck der B estrafung  des A ngeklagten 
is t die erzieherische E inw irkung auf den A ngeklagten 
und darüberhinaus der erzieherische Einfluß auf alle 
B ürger der D eutschen D em okratischen Republik. Die 
S trafkam m er kam  deshalb zu der Überzeugung, daß 
eine G efängnisstrafe von 1 Ja h r  und 6 M onaten als 
gerech tfertig t betrach te t w erden m u ß ................
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Bestrafung Wesf-Berliner Geschäftsleute wegen 
Verkaufs an Ost-Kunden

Vom April bis Juni 1957 führte das „A m t für Zoll und 
Kontrolle des W arenverkehrs“ an allen Kontrollstellen  
zwischen W est-Berlin und dem O stsektor überraschend 
eine Aktion gegen W est-Berliner Geschäftsleute durch, 
die m it ihrem P kw  in den O stsektor fahren ivollten. 
Unter der Beschuldigung, daß die zwangsgestellten  
Personen in ihren W est-Berliner Geschäften Verkäufe 
gegen Ostgeld an Zonenbewohner tätigen, wurden die 
K raftw agen sicher gestellt und eine Ordnungsstrafe von 
einigen Tausend DM Ost festgese tzt, die in der Höhe 
nicht ganz dem W ert des beschlagnahmten K raftfahr
zeuges entsprach. Die Beschlagnahme wurde erst dann 
aufgehoben, wenn die Geldstrafe bezahlt war. Zu einer 
ordnungsgemäßen Bezahlung gehörte der Nachweis, 
daß das eingezahlte Ostgeld aus einem durch die Deut
sche Notenbank vorgenommenen Umtausch von W est
m ark im Verhältnis 1 : 1  herrührte.
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Auszug aus: „M aßnahm engegenW ährungsspekulanten“

In  den letzten  Tagen w urden vom A m t fü r  Zoll und 
Kontrolle des W arenverkehrs m ehrere W est-Berliner 
G eschäftsleute wegen Beihilfe zu V erstößen gegen die 
V erordnung zur Regelung des innerdeutschen Zahlungs
verkehrs bestra ft. Als diese Personen m it ihren K ra ft
fahrzeugen die Grenze zum  dem okratischen Sektor 
passieren wollten, w urde bei der P rü fung  der P erso
nalien festgestellt, daß es sich um  G eschäftsinhaber 
handelt, die W aren an  B ürger der DDR gegen DM 
der D eutschen N otenbank verkauften, um  dam it W äh
rungsspekulationen zu betreiben und unsere W irtschaft 
zu schädigen.

A uf den S traßen  des dem okratischen Sektors gelten 
die Gesetze der DDR, und V erstöße dagegen werden 
entsprechend b estra ft. N ach der erw ähnten Verordnung 
darf das in der DDR gültige Zahlungsm ittel nicht 
illegal in einem anderen W ährungsgebiet in Zahlung 
genommen werden.

V/egen Beihilfe zu V erstößen gegen die Verordnung 
zur Regelung des innerdeutschen Zahlungsverkehrs 
vom 30. Dezember 1950 w urden folgende Gewerbe
treibende b es tra ft: Cäcilie Köhler, SW 29, Schenken- 
dorffstraße 21; W alter Kühne, Halensee, W estfälische 
S traße  63; K arl-Heinz Briesenick, Reinickendorf, B er
liner S traße 29; H ellm uth Landendorf, SO 36, W rangel- 
s traß e  92.

Säm tliche genannten Personen bestätig ten , daß sie in 
ihren Einzelhandelsgeschäften ständig  gegen DM der 
Deutschen N otenbank verkaufen. Zum Teil tauschen sie 
die eingenommenen Zahlungsm ittel in W est-Berliner 
W echselstuben ein. Die Höhe der G eldstrafe richtete 
sich nach dem U m fang der nachgewiesenen strafbaren  
Handlung. In  allen Fällen wurde zur Sicherung der Be
zahlung der G eldstrafen das den Betroffenen gehörende 
K raftfah rzeug  zurückbehalten. N ach Bezahlung der 
S trafe w ird das Fahrzeug  zurückgegeben.

Quelle: „Neues D eutschland“ vom 5. 4. 1957.
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